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Norbert Alt, Frankfurt/Main 

Technische Regelwerke 
in der Europäischen Union 
Zertifizierung 

weiligen EG-Richtlinien festgelegt. ln den 
EG-Richtlinien für Traktoren 7411501EWG 
ff (siehe LT 4197) ist generell die Dritt-Zer
tifizierung vorgesehen (Typprüfung durch 
Prüfstelle). Die Richtlinie Maschinen (LT 
2197) dagegen enthält generell die Selbst
Zertifizierung. Nur für eine begrenzte Zahl 
von Maschinen, den sogenannten An
hang IV-Maschinen, ist eine Dritt-Zertifi
zierung zwingend vorgeschrieben, wenn 
harmonisierte europäische Normen nicht 
oder nur teilweise beachtet wurden. Wei-

DerBegriff Zertifizierung ist heute aus Die mit Abstand größte Bedeutung hatten tere Beispiele für EG-Richtlinien mit 
dem täglichen Sprachgebrauch nicht und haben die First- und Second-Party- Selbst-Zertifizierung sind die Niederspan-
mahr wegzudenken. Insbesondere seit Certification. Der Hersteller I Lieferant nungs-Richtlinie (731231 EWG) oder die 
Veröffentlichung der internationalen überzeugt sich vor der Auslieferung von Richtlinie Elektromagnetische Verträg-
Normenreihe ISO 9000 über Qualitätsma- der Qualität seines Produktes, also der liehkeif (8913361 EWG). 
nagementsysteme und dem lnkrafttreten Übereinstimmung mit den mit dem Kun- ln den EG-Richtlinien, die eine Dritt-
der EG-Richtlinie Maschinen wird dieses den vereinbarten Anforderungen. Der Zertifizierung vorsehen, werden auch 
Schlagwort in den verschiedensten Kunde nimmt eine (Wareneingangs-) gleichzeitig Anforderungen an die Prüf-
Zusammenhängen und Kombinationen Kontrolle vor. ln der Industrie werden die- stellen festgelegt. Jeder Mitgliedstaat ist 
benutzt- und sehr häufig .----------------------------,. aufgefordert, nationale Prüfstel-
mißverstanden. Mit dem letzten len, die diese Kriterien aus sei-
Beitrag zu dieser Artikelserie ner Sicht erfüllen, der Kommis-
werden die einzelnen Zertifizie- Produkuon Entwurt sion mitzuteilen. Diese soge-
rungsverfahren erläutert und nannten gemeldeten Stellen 
bewertet. sind dann berechtigt, Prüfun

Zertifizierung ist ein Verfahren, 
mit dem bestätigt wird, daß 

ein Produkt bestimmte Anforde-
rungen erfüllt. ln EG-Richtlinien 
wird in der Regel das Synonym 
Konformitätsbewertung benutzt. 
Von wem die Zertifizierung I 
Konformitätsbewertung vorge
nommen wird und welche Maß
nahmen durchgeführt werden, 
spielt zunächst keine Rolle. Dies 
ist Bestandteil der einzelnen 
Zertifizieru ngsverfa h ren. Die 
Aussage - wie sie etwa in EN 
45020 [1] zu finden ist -, daß 
Zertifizierung immer die Bestäti
gung eines Sachverhaltes durch 
einen "(unparteiischen) Dritten" 
ist, ist deshalb falsch. 

Die Zertifizierungsverfahren 
lassen sich einteilen in: 
• First-Party-Certification: Der 

Hersteller I Lieferant eines 
Produktes bestätigt selbst die 
Konformität (Selbst-Zertifizie
rung). 

• Second-Party-Certification: 
Der Kunde prüft die Überein
stimmung mit den Anforde
rungen. 

• Third-Party-Certification: Be-
urteilung der Konformität 

Konformilätserklärung, CE 
Declaralion of conformily 

Konformitätserklarung, CE 
Declaralion of conformity, CE 

M~le' 
Qualitätssicherungssystem 

[ISO 9002] 
Konformitätserklärung, CE 

Approved qualily assurance system 
[ISO 9002] 

DeclaraUon of ConfonnH 

.AnerKann es 
Qualitatssicherungssystem 

[ISO 9003] 
Konformitätserklärung, CE 

Approved qualily assurance system 
[ISO 9003] 

Declaralion of conformit 

Konformitätserklärung, CE, Prüfung 
des fertigen Produktes 

Declaration of conformily, CE, 
examinations of 1he finished product 

Gemeldete Stelle prüft~ Maschine 
Nolified body examines each individual machine 

Anerkanntes Qualitätssicherungssystem 
(ISO 9002), Konformiätserklärung, CE 

Approved qualily assulance system [ISO 9002), 
declaration of conformily, CE 

Technische Dokumentation 
T echn1cal File 

Technische Dokumentation 
Technical File 

Anerkanntes Qualitätssicherungssystem S: 
[ISO 9001] o-~ 

Approved qualily assursnce syslem 
[ISO 9001] I 

Bild 1: Module für Zertifizierungsverfahren (vereinfachte Darstellung) 

Fig. 1: Moduls of certification procedures (simplified presentation) 

gen im Sinne der Richtlinie, für 
die sie benannt wurden, durch
zuführen. Alle gemeldeten Stel
len werden im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht und als gleichwer
tig betrachtet. Der Hersteller 
kann damit zwischen allen ge
meldeten Stellen in der Europä
ischen Union frei wählen. 

ln dem 1990 von der EU
Kamm ission veröffentlichten 
"Beschluß des Rates über die in 
den technischen Harmonisie
rungsrichtlinien zu verwenden
den Module für die verschiede
nen Phasen der Konformitätsbe
wertungsverfahren" (9314651 
EWG, sogenannter Modulbe
schluß) sind beispielhaft acht 
verschiedene Zertifizierungsver
fahren aufgelistet, die einzeln 
oder in Kombination angewen
det werden können (Bild 1). 

Die Diskussion über neuere 
Richtlinien, etwa das Richtlini
enprojekt Geräusche von im 
Freien betriebenen Maschinen 
(Heft 5197), zeigt, daß dieser 
"Spielraum" von der Kommissi-
on und den Mitgliedsstaaten im
mer weiter ausgeschöpft wird 
und teilweise die vorgeschla-

durch eine dritte Stelle (Dritt-Zertifizie
rung). 

se Maßnahmen immer mehr durch die 
Begutachtung (Auditierung) der Qua
litätssicherungssysteme ersetzt. 

genen Module sogar noch ver
schärft werden. Die Zertifizierungs
verfahren von künftigen EG-Richtlinien 
werden damit immer aufwendiger. Der ur
sprünglich mit der Maschinen-Richtlinie 
als Paradebeispiel für die "Neue Konzep
tion" eingeschlagene Weg wird zuneh-

Dip!. -!ng. agr. Norbert Alt ist Mitarbeiter der 
Landtechnik-Vereinigung (LAVJ im VDMA, 
Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main. 

328 

Welches Zertifizierungsverfahren 

zur Anwendung kommt, wird in den je-
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mend verlassen. Die Chance für den 
Standort Europa, ein einheitliches, fle
xibles und damit auch innovationsfreund
liches Regelwerk zu entwickeln, scheint 
damit grundlos aufgegeben zu werden. 

Selbst- oder Dritt-Zertifizierung? 

Für welches Zertifizierungsverfahren soll 
sich der Hersteller entscheiden, wenn der 
Gesetzgeber die Wahlmöglichkeit läßt? 
Welches Verfahren bietet "ein Mehr" an 
Information oder Sicherheit für den Kun
den? Die Frage soll anhand des Beispie
les CE-Zeichen (Maschinen-Richtlinie) 
und GS-Zeichen mit folgenden Thesen 
beantwortet werden. 
• Das GS-Zeichen bedeutete in der Ver
gangenheit, daß eine Maschine den in 
ganz Europa anerkannten deutschen Si
cherheitsvorschriften entsprach und eine 
Oberprüfung durch eine sachverständige 
Prüfsteile vorgenommen wurde. Seit In
krafttreten der Maschinen-Richtlinie gibt 
es keine deutschen, sondern nur noch 
europäische Sicherheitsvorschriften. CE
und GS-Zeichen basieren damit auf iden
tischen Vorschriften. Die Anforderungen 
an Pr(Hstellen wurden zum Beispiel mit 
EN 45002 [2] harmonisiert. Da mittler
weile viele Hersteller auf freiwilliger Basis 
Qualitätssicherungssysteme installiert ha
ben, besteht auch in bezugauf die dem 
GS-Zeichen zusätzlich verliehene Aussa
ge (Bewertung der qualitätssichernden 
Maßnahmen des Herstellers) kein Unter
schied. 
• Die Selbst-Zertifizierung bedeutet, daß 
der Hersteller über das entsprechende 
Know-how in der Sicherheitstechnik ver
fügt und den aktuellen Vorschriftenstand 
kennt. Dadurch können die erforderli
chen sicherheitstechnischen Maßnah
men bereits bei der Konzipierung der Ma
schine ergriffen und ein Optimum an Si
cherheit und Gebrauchstauglichkeit 
erreicht werden. Wenn ein Hersteller 
nicht über das notwendige Know-how 
verfügt und dies durch eine Prüfung der 
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Bild 2· Deutsche, 
europäische und 
weitere nationale 
Zeichen 

Fig. 2: German, 
European and further 
national Iabeis 

fertigen Maschine kompensieren will, 
sind gerade bei komplexen Maschinen 
Änderungen im nachhinein und damit 
Behelfslösungen vorprogrammiert. 
• Die Anzahl von Zertifikaten ist in den 
letzten Jahren enorm gestiegen. Welche 
Kriterien im einzelnen zugrunde gelegt 
werden, ist selbst für Fachleute praktisch 
nicht mehr zu durchschauen. Zertifizie
rung hat sich zu einem finanziell sehr lu
krativen Geschäft entwickelt. Aufgrund 
der hohen Stückzahlen spielen Zertifizie
rungskosten im Konsumgüterbereich kei
ne Rolle. Bei Landmaschinen und Trakto
ren können sie sehr schnell mehrere Pro
zent der Herstellungskosten ausmachen, 
die der Kunde mitbezahlen muß. 
• Bild 2 zeigt die in Deutschland verwen
deten Zeichen GS (Arbeitssicherheit), 
VDE (elektrische Sicherheit), Blauer En
gel (Umwelt) und neue europäische Label 
Keymark (Normkonformität), Umwelt
Blume sowie Öko-Audit-Zeichen vor dem 
Hintergrund der in anderen Mitglieds
staaten üblichen Zeichen. Vergleicht man 
die Aussagen dieser Prüfzeichen mit den 
Kriterien, die die Kaufentscheidung des 
Landwirtes bestimmen, stellt man fest, 
daß diese Zeichen und damit zusätzliche 
freiwillige Prüfungen für den professionel
len Kunden keine Rolle spielen. Für den 
Landwirt stehen die Serviceleistungen 
des Herstellers und Händlers an erster 
Stelle, gefolgt von dem Leistungsvermö
gen der Maschine [3]. 

Gegenseitige Anerkennung 

Insbesondereaufgrund der Kritik der Ver
einigten Staaten, Europa schottesich mit 
seinem Regelwerk gegenüber dem Welt
handel ab, und der zunehmenden Globa
lisierung der Märkte wird seit längerer Zeit 
zwischen der Europäischen Union und 
Drittstaaten über die gegenseitige Aner
kennung zumindest von Prüfungen und 
Zertifikaten verhandelt. Ziel ist es, daß im 
Exportland durchgeführte Prüfungen von 
dem importierenden Staat anerkannt 

werden. Die Prüfungen müssen jedoch 
nach wie vor auf Basis der jeweiligen (na
tionalen) Anforderungen erfolgen. Derar
tige Verhandlungen konnten mittlerweile 
zwischen der EU und den USA, Kanada, 
Australien sowie Neuseeland für die Be
reiche Elektrotechnik, Telekommunikati
on und elektromagnetische Verträglich
keit abgeschlossen werden. Das Abkom
men mit Japan bedarf noch weiterer 
Beratung. 
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Betriebsplanung 1997/98. Daten für die Betriebs
planung in der Landwirtschaft 
KTBL-Datensammlung; Vertrieb: KTBL-Schrif
ten-Vertrieb im Landwirtschaftsverlag GmbH, 
Postfach 48 02 49, 48079 Münster-Hiltrup, Tel.: 
(0 25 Oll 80 11 17, Fax: (0 25 Oll 80 12 04; 
1997, 15. Aufl., 330 S., 34 DM, ISBN 3-7843-
1967-X 
Die 15. Auflage der KTBL-Datensammlung 
Betriebsplanung 1997/98 ist erschienen. Von 
den vorangegangenen 14 Auflagen wurden rund 
180000 Exemplare verkauft. Dies zeigt, wie 
häufig dieses handliche und aktuelle Datenwerk 
als Arbeitsmittel von landwirtschaftlichen 
Beratern, Betriebsleitern, Schülern und Studen
ten zur Betriebsplanung und -kontrolle verwen
det wird. 
ln der in weiten Teilen grundlegend überarbeite
ten Auflage wurde verstärkt Augenmerk auf eine 
klare und leicht nachvollziehbare Darstellung 
der Produktionsverfahren in der Außenwirtschaft 
gelegt. Im Bereich der Innenwirtschaft erfolgte 
eine Erweiterung der Planungsdaten in Richtung 
größerer Betriebseinheiten . Ebenso wurde eine 
Anpassung an die aktuellen Entwicklungen der 
EU-Agrarsubventionsrichtlinien vorgenommen. 

Ammoniak. Kosten der Emissionsminderung 
Von Albert Zimmermann, Judith Hausheer und 
Stephan Pfefferli. FAT-Schrift 44, FAT-Bibliothek, 
CH-8356 Tänikon, 1997, 130 S., zahlreiche 
Abb. und Tab., 17 SFr 
Stickstoff ist einerseits Pflanzennährstoff, 
anderseits Ursache von Umweltproblemen. Die 
Forschung trägt dazu bei, den Stickstoffhaushalt 
zu optimieren: Von dessen Vorteilen zu profitie
ren und dabei die nachteiligen Folgen soweit 
machbar zu vermeiden, ist das Ziel. 
Die neue FAT-Schrift Nr. 44 enthält die Ergebnis
se einer Arbeitsgruppe, welche die Kosten von 
emissionsmindernden Maßnahmen ermittelte 
und betriebswirtschaftlich beurteilte. 
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